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Auszüge aus dem SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) 
 
 
 
§ 27 Hilfe zur Erziehung  
 
(1) Ein Personensorgeberechtigter hat bei der Erziehung eines Kindes oder eines Jugendlichen 
Anspruch auf Hilfe (Hilfe zur Erziehung), wenn eine dem Wohl des Kindes oder des 
Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine 
Entwicklung geeignet und notwendig ist.  
(2) Hilfe zur Erziehung wird insbesondere nach Maßgabe der §§ 28 bis 35 gewährt. Art und 
Umfang der Hilfe richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll das 
engere soziale Umfeld des Kindes oder des Jugendlichen einbezogen werden. Die Hilfe ist in 
der Regel im Inland zu erbringen; sie darf nur dann im Ausland erbracht werden, wenn dies 
nach Maßgabe der Hilfeplanung zur Erreichung des Hilfezieles im Einzelfall erforderlich ist. 
(2a) Ist eine Erziehung des Kindes oder Jugendlichen außerhalb des Elternhauses erforderlich, 
so entfällt der Anspruch auf Hilfe zur Erziehung nicht dadurch, dass eine andere 
unterhaltspflichtige Person bereit ist, diese Aufgabe zu übernehmen; die Gewährung von 
Hilfe zur Erziehung setzt in diesem Fall voraus, dass diese Person bereit und geeignet ist, den 
Hilfebedarf in Zusammenarbeit mit dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe nach Maßgabe 
der §§ 36 und 37 zu decken. 
(3) Hilfe zur Erziehung umfasst insbesondere die Gewährung pädagogischer und damit 
verbundener therapeutischer Leistungen. Sie soll bei Bedarf Ausbildungs- und 
Beschäftigungsmaßnahmen im Sinne von § 13 Abs. 2 einschließen.  
(4) Wird ein Kind oder eine Jugendliche während ihres Aufenthaltes in einer Einrichtung oder 
einer Pflegefamilie selbst Mutter eines Kindes, so umfasst die Hilfe zur Erziehung auch die 
Unterstützung bei der Pflege und Erziehung dieses Kindes. 
 
 
 
§ 33 Vollzeitpflege  
 
Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege soll entsprechend dem Alter und Entwicklungsstand des 
Kindes oder des Jugendlichen und seinen persönlichen Bindungen sowie den Möglichkeiten 
der Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie Kindern und 
Jugendlichen in einer anderen Familie eine zeitlich befristete Erziehungshilfe oder eine auf 
Dauer angelegte Lebensform bieten. Für besonders entwicklungsbeeinträchtigte Kinder und 
Jugendliche sind geeignete Formen der Familienpflege zu schaffen und auszubauen.  
 
 
 
§ 35a Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche 
 
(1) Kinder oder Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn  
1. ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem 
für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und 
2. daher ihre Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft beeinträchtigt ist oder eine solche 
Beeinträchtigung zu erwarten ist.  
Von einer seelischen Behinderung bedroht im Sinne dieses Buches sind Kinder oder 
Jugendliche, bei denen eine Beeinträchtigung ihrer Teilhabe am Leben in der Gesellschaft 
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nach fachlicher Erkenntnis mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist. § 27 Abs. 4 gilt 
entsprechend. 

… 

(2)  Die Hilfe wird nach dem Bedarf im Einzelfall 
1. in ambulanter Form,  
2. in Tageseinrichtungen für Kinder oder in anderen teilstationären Einrichtungen, 
3. durch geeignete Pflegepersonen und 
4. in Einrichtungen über Tag und Nacht sowie sonstigen Wohnformen geleistet.  
(3) Aufgabe und Ziel der Hilfe, die Bestimmung des Personenkreises sowie die Art der 
Leistungen richten sich nach § 53 Abs. 3 und 4 Satz 1, den §§ 54, 56 und 57 des Zwölften 
Buches, soweit diese Bestimmungen auch auf seelisch behinderte oder von einer solchen 
Behinderung bedrohten Personen Anwendung finden.  
(4) Ist gleichzeitig Hilfe zur Erziehung zu leisten, so sollen Einrichtungen, Dienste und 
Personen in Anspruch genommen werden, die geeignet sind, sowohl die Aufgaben der 
Eingliederungshilfe zu erfüllen als auch den erzieherischen Bedarf zu decken. Sind 
heilpädagogische Maßnahmen für Kinder, die noch nicht im schulpflichtigen Alter sind, in 
Tageseinrichtungen für Kinder zu gewähren und lässt der Hilfebedarf es zu, so sollen 
Einrichtungen in Anspruch genommen werden, in denen behinderte und nichtbehinderte 
Kinder gemeinsam betreut werden. 
 
 
 
§ 36 Mitwirkung, Hilfeplan  
 
(1) Der Personensorgeberechtigte und das Kind oder der Jugendliche sind vor der 
Entscheidung über die Inanspruchnahme einer Hilfe und vor einer notwendigen Änderung 
von Art und Umfang der Hilfe zu beraten und auf die möglichen Folgen für die Entwicklung 
des Kindes oder des Jugendlichen hinzuweisen. Vor und während einer langfristig zu 
leistenden Hilfe außerhalb der eigenen Familie ist zu prüfen, ob die Annahme als Kind in 
Betracht kommt. Ist Hilfe außerhalb der eigenen Familie erforderlich, so sind die in Satz 1 
genannten Personen bei der Auswahl der Einrichtung oder der Pflegestelle zu beteiligen. Der 
Wahl und den Wünschen ist zu entsprechen, sofern sie nicht mit unverhältnismäßigen 
Mehrkosten verbunden sind. Wünschen die in Satz 1 genannten Personen die Erbringung 
einer in § 78a genannten Leistung in einer Einrichtung, mit deren Träger keine 
Vereinbarungen nach § 78b bestehen, so soll der Wahl nur entsprochen werden, wenn die 
Erbringung der Leistung in dieser Einrichtung nach Maßgabe des Hilfeplans nach Absatz 2 
geboten ist.  
(2) Die Entscheidung über die im Einzelfall angezeigte Hilfeart soll, wenn Hilfe 
voraussichtlich für längere Zeit zu leisten ist, im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte 
getroffen werden. Als Grundlage für die Ausgestaltung der Hilfe sollen sie zusammen mit 
dem Personensorgeberechtigten und dem Kind oder dem Jugendlichen einen Hilfeplan 
aufstellen, der Feststellungen über den Bedarf, die zu gewährende Art der Hilfe sowie die 
notwendigen Leistungen enthält; sie sollen regelmäßig prüfen, ob die gewählte Hilfeart 
weiterhin geeignet oder notwendig ist. Werden bei der Durchführung der Hilfe andere 
Personen, Dienste oder Einrichtungen tätig, so sind sie oder deren Mitarbeiter an der 
Aufstellung des Hilfeplans und seiner Überprüfung zu beteiligen.  
(3) Erscheinen Hilfen nach § 35a erforderlich, so soll bei der Aufstellung und Änderung des 
Hilfeplans sowie bei der Durchführung der Hilfe die Person, die eine Stellungnahme nach      
§ 35a Abs. 1a abgegeben hat, beteiligt werden; vor einer Entscheidung über die Gewährung 
einer Hilfe zur Erziehung, die ganz oder teilweise im Ausland erbracht werden soll, soll zum 
Ausschluss einer seelischen Störung mit Krankheitswert die Stellungnahme einer in § 35a 
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Abs. 1a Satz 1 genannten Person eingeholt werden. Erscheinen Maßnahmen der beruflichen 
Eingliederung erforderlich, so sollen auch die Stellen der Bundesagentur für Arbeit beteiligt 
werden. 
 
 
 
§ 36a Steuerungsverantwortung, Selbstbeschaffung 
 
(1) Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe trägt die Kosten der Hilfe grundsätzlich nur dann, 
wenn sie auf der Grundlage seiner Entscheidung nach Maßgabe des Hilfeplans unter 
Beachtung des Wunsch- und Wahlrechts erbracht wird; dies gilt auch in den Fällen, in denen  
Jugendrichter zur Inanspruchnahme von Hilfen verpflichtet werden. Die Vorschriften über die 
Heranziehung zu den Kosten der Hilfe bleiben unberührt. 
(2) Abweichend von Absatz 1 soll der Träger der öffentlichen Jugendhilfe die 
niedrigschwellige unmittelbare Inanspruchnahme von ambulanten Hilfen, insbesondere der 
Erziehungsberatung, zulassen. Dazu schließt er mit den Leistungserbringern Vereinbarungen, 
in denen die Voraussetzungen und die Ausgestaltung der Leistungserbringung sowie die 
Übernahme der Kosten geregelt werden. 
(3) Werden Hilfen abweichend von den Absätzen 1 und 2 vom Leistungsberechtigten selbst 
beschafft, so ist der Träger der öffentlichen Jugendhilfe zur Übernahme der erforderlichen 
Aufwendungen nur verpflichtet, wenn 

1. der Leistungsberechtigte den Träger der öffentlichen Jugendhilfe vor der Selbstbeschaffung    
    über den Hilfebedarf in Kenntnis gesetzt hat, 
2. die Voraussetzungen für die Gewährung der Hilfe vorlagen und 
3. die Deckung des Bedarfs 
    a) bis zu einer  Entscheidung  des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe über die Gewährung    
        der Leistung oder 
    b) bis zu einer Entscheidung über ein Rechtsmittel nach einer zu Unrecht abgelehnten Leis-      
        tung 
keinen zeitlichen Aufschub geduldet hat. 

War es dem Leistungsberechtigten unmöglich, den Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
rechtzeitig über den Hilfebedarf in Kenntnis zu setzen, so hat er dies unverzüglich nach 
Wegfall des Hinderungsgrundes nachzuholen.  
 
 
 
§ 37 Zusammenarbeit bei Hilfen außerhalb der eigenen Familie  
 
(1) Bei Hilfen nach §§ 32 bis 34 und § 35a Abs. 2  Nr. 3 und 4 soll darauf hingewirkt werden, 
dass die Pflegeperson oder die in der Einrichtung für die Erziehung verantwortlichen 
Personen und die Eltern zum Wohl des Kindes oder des Jugendlichen zusammenarbeiten. 
Durch Beratung und Unterstützung sollen die Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie 
innerhalb eines im Hinblick auf die Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen vertretbaren 
Zeitraums so weit verbessert werden, dass sie das Kind oder den Jugendlichen wieder selbst 
erziehen kann. Während dieser Zeit soll durch begleitende Beratung und Unterstützung der 
Familien darauf hingewirkt werden, dass die Beziehung des Kindes oder Jugendlichen zur 
Herkunftsfamilie gefördert wird. Ist eine nachhaltige Verbesserung der 
Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie innerhalb dieses Zeitraums nicht erreichbar, 
so soll mit den beteiligten Personen eine andere, dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen 
förderliche und auf Dauer angelegte Lebensperspektive erarbeitet werden.  
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(2) Die Pflegeperson hat vor der Aufnahme des Kindes oder des Jugendlichen und während 
der Dauer der Pflege Anspruch auf Beratung und Unterstützung; dies gilt auch in den Fällen, 
in denen dem Kind oder dem Jugendlichen weder Hilfe zur Erziehung noch 
Eingliederungshilfe gewährt wird oder die Pflegeperson der Erlaubnis nach § 44 nicht bedarf. 
§ 23 Abs. 4 gilt entsprechend.  
(3) Das Jugendamt soll den Erfordernissen des Einzelfalls entsprechend an Ort und Stelle 
überprüfen, ob die Pflegeperson eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen förderliche 
Erziehung gewährleistet. Die Pflegeperson hat das Jugendamt über wichtige Ereignisse zu 
unterrichten, die das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen betreffen. 
 
 
 
§ 38 Vermittlung bei der Ausübung der Personensorge  
 
Sofern der Inhaber der Personensorge durch eine Erklärung nach § 1688 Abs. 3 Satz 1 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs die Vertretungsmacht der Pflegeperson soweit einschränkt, dass 
dies eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen förderliche Erziehung nicht mehr 
ermöglicht, sowie bei sonstigen Meinungsverschiedenheiten sollen die Beteiligten das 
Jugendamt einschalten. 
 
 
 

§ 39 Leistungen zum Unterhalt des Kindes oder des Jugendlichen  
 
(1) Wird Hilfe nach den §§ 32 bis 35 oder nach § 35a Abs. 2 Nr. 2 bis 4 gewährt, so ist auch 
der notwendige Unterhalt des Kindes oder des Jugendlichen außerhalb des Elternhauses 
sicherzustellen. Er umfasst auch die Kosten der Erziehung.  
(2) Der gesamte regelmäßig wiederkehrende Bedarf soll durch laufende Leistungen gedeckt 
werden. Sie umfassen außer im Fall des § 32 und des § 35a Abs. 2 Nr. 2 auch einen 
angemessenen Barbetrag zur persönlichen Verfügung des Kindes oder des Jugendlichen. Die 
Höhe des Betrags wird in den Fällen der §§ 34, 35, 35a Abs. 2 Nr. 4 von der nach 
Landesrecht zuständigen Behörde festgesetzt; die Beträge sollen nach Altersgruppen 
gestaffelt sein. Die laufenden Leistungen im Rahmen der Hilfe in Vollzeitpflege (§ 33) oder 
bei einer geeigneten Pflegeperson (§ 35a Abs. 2 Nr. 3) sind nach Absatz 4 bis 6 zu bemessen.  
(3) Einmalige Beihilfen oder Zuschüsse können insbesondere zur Erstausstattung einer 
Pflegestelle, bei wichtigen persönlichen Anlässen sowie für Urlaubs- und Ferienreisen des 
Kindes oder des Jugendlichen gewährt werden.  
(4) Die laufenden Leistungen sollen auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten gewährt 
werden, sofern sie einen angemessenen Umfang nicht übersteigen. Die laufenden Leistungen 
umfassen auch die Erstattung nachgewiesener Aufwendungen für Beiträge zu einer 
Unfallversicherung sowie die hälftige Erstattung nachgewiesener Aufwendungen zu einer 
angemessenen Alterssicherung. Sie sollen in einem monatlichen Pauschalbetrag gewährt 
werden, soweit nicht nach der Besonderheit des Einzelfalls abweichende Leistungen geboten 
sind. Ist die Pflegeperson unterhaltsverpflichtet, so kann der monatliche Pauschalbetrag 
angemessen gekürzt werden. Wird ein Kind oder ein Jugendlicher im Bereich eines anderen 
Jugendamts untergebracht, so soll sich die Höhe des zu gewährenden Pauschalbetrags nach 
den Verhältnissen richten, die am Ort der Pflegestelle gelten.  
(5) Die Pauschalbeträge für laufende Leistungen zum Unterhalt sollen von den nach 
Landesrecht zuständigen Behörden festgesetzt werden. Dabei ist dem altersbedingt 
unterschiedlichen Unterhaltsbedarf von Kindern und Jugendlichen durch eine Staffelung der 
Beträge nach Altersgruppen Rechnung zu tragen. Das Nähere regelt Landesrecht.  
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(6) Wird das Kind oder der Jugendliche im Rahmen des Familienleistungsausgleichs nach      
§ 31 des Einkommensteuergesetzes bei der Pflegeperson berücksichtigt, so ist ein Betrag in 
Höhe der Hälfte des Betrages, der nach § 66 des Einkommensteuergesetzes für ein erstes Kind 
zu zahlen ist, auf die laufenden Leistungen anzurechnen. Ist das Kind oder der Jugendliche 
nicht das älteste Kind in der Pflegefamilie, so ermäßigt sich der Anrechnungsbetrag für dieses 
Kind oder diesen Jugendlichen auf ein Viertel des Betrages, der für ein erstes Kind zu zahlen 
ist. 
(7) Wird ein Kind oder eine Jugendliche während ihres Aufenthaltes in einer Einrichtung oder 
einer Pflegefamilie selbst Mutter eines Kindes, so ist auch der notwendige Unterhalt dieses 
Kindes sicherzustellen. 
 
 
 
§ 44 Erlaubnis zur Vollzeitpflege  
 
(1) Wer ein Kind oder einen Jugendlichen über Tag und Nacht in seinem Haushalt aufnehmen 
will (Pflegeperson), bedarf der Erlaubnis. Einer Erlaubnis bedarf nicht, wer ein Kind oder 
einen Jugendlichen  
1. im Rahmen von Hilfe zur Erziehung oder von Eingliederungshilfe für seelisch behinderte   
    Kinder und Jugendliche aufgrund einer Vermittlung durch das Jugendamt,  
2. als Vormund oder Pfleger im Rahmen seines Wirkungskreises,  
3. als Verwandter oder Verschwägerter bis zum dritten Grad,  
4. bis zur Dauer von acht Wochen,  
5. im Rahmen eines Schüler- oder Jugendaustausches, 
6. in Adoptionspflege (§ 1744 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) 
über Tag und Nacht aufnimmt.   
(2) Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen in der 
Pflegestelle nicht gewährleistet ist.  
(3) Das Jugendamt soll den Erfordernissen des Einzelfalls entsprechend an Ort und Stelle 
überprüfen, ob die Voraussetzungen für die Erteilung der Erlaubnis weiter bestehen. Ist das 
Wohl des Kindes oder des Jugendlichen in der Pflegestelle gefährdet und ist die Pflegeperson 
nicht bereit oder in der Lage, die Gefährdung abzuwenden, so ist die Erlaubnis 
zurückzunehmen oder zu widerrufen.  
(4) Wer ein Kind oder einen Jugendlichen in erlaubnispflichtige Familienpflege 
aufgenommen hat, hat das Jugendamt über wichtige Ereignisse zu unterrichten, die das Wohl 
des Kindes oder des Jugendlichen betreffen.   
 
 
 
§ 8a Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 
 
(1) Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines 
Kindes oder Jugendlichen bekannt, so hat es das Gefährdungsrisiko im Zusammenwirken 
mehrerer Fachkräfte abzuschätzen. Dabei sind die Personensorgeberechtigten sowie das Kind 
oder der Jugendliche einzubeziehen, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder 
des Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird. Hält das Jugendamt zur Abwendung der 
Gefährdung die Gewährung von Hilfen für geeignet und notwendig, so hat es diese den 
Personensorgeberechtigten oder den Erziehungsberechtigten anzubieten. 
(2) In Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, die Leistungen nach 
diesem Buch erbringen, ist sicherzustellen, dass deren Fachkräfte den Schutzauftrag nach 
Absatz 1 in entsprechender Weise wahrnehmen und bei der Abschätzung des 
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Gefährdungsrisikos eine insoweit erfahrene Fachkraft hinzuziehen. Insbesondere ist die 
Verpflichtung aufzunehmen, dass die Fachkräfte bei den Personensorgeberechtigten oder den 
Erziehungsberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, wenn sie diese für 
erforderlich halten und das Jugendamt informieren, falls die angenommenen Hilfen nicht 
ausreichend erscheinen, um die Gefährdung abzuwenden. 
(3) Hält das Jugendamt das Tätigwerden des Familiengerichts für erforderlich, so hat es das 
Gericht anzurufen; dies gilt auch, wenn die Personensorgeberechtigten oder die 
Erziehungsberechtigten nicht bereit oder in der Lage sind, bei der Abschätzung des 
Gefährdungsrisikos mitzuwirken. Besteht eine dringende Gefahr und kann die Entscheidung 
des Gerichts nicht abgewartet werden, so ist das Jugendamt verpflichtet, das Kind oder den 
Jugendlichen in Obhut zu nehmen. 
(4) Soweit zur Abwendung der Gefährdung das Tätigwerden anderer Leistungsträger, der 
Einrichtungen der Gesundheitshilfe oder der Polizei notwendig ist, hat das Jugendamt auf die 
Inanspruchnahme durch die Personensorgeberechtigten oder die Erziehungsberechtigten 
hinzuwirken. Ist ein sofortiges Tätigwerden erforderlich und wirken die 
Personensorgeberechtigten oder die Erziehungsberechtigten nicht mit, so schaltet das 
Jugendamt die anderen zur Abwendung der Gefährdung zuständigen Stellen selbst ein.  
 
 
 

§ 10 Verhältnis zu anderen Leistungen und Verpflichtungen 
… 
 
(2) Unterhaltspflichtige Personen werden nach Maßgabe der §§ 90 bis 97b an den Kosten für 
Leistungen und vorläufige Maßnahmen nach diesem Buch beteiligt. Soweit die Zahlung des 
Kostenbeitrags die Leistungsfähigkeit des Unterhaltspflichtigen mindert oder der Bedarf des 
jungen Menschen durch Leistungen und vorläufige Maßnahmen nach diesem Buch gedeckt 
ist, ist dies bei der Berechnung des Unterhalts zu berücksichtigen. 
… 
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Auszüge aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) 
 
 
 
§ 1630    Elterliche Sorge bei Pflegerbestellung oder Familienpflege  
 
(1) Die elterliche Sorge erstreckt sich nicht auf Angelegenheiten des Kindes, für die ein 
Pfleger bestellt ist.  
(2) Steht die Personensorge oder die Vermögenssorge einem Pfleger zu, so entscheidet das 
Familiengericht, falls sich die Eltern und der Pfleger in einer Angelegenheit nicht einigen 
können, die sowohl die Person als auch das Vermögen des Kindes betrifft.  
(3) Geben die Eltern das Kind für längere Zeit in Familienpflege, so kann das Familiengericht 
auf Antrag der Eltern oder der Pflegeperson Angelegenheiten der elterlichen Sorge auf die 
Pflegeperson übertragen. Für die Übertragung auf Antrag der Pflegeperson ist die 
Zustimmung der Eltern erforderlich. Im Umfang der Übertragung hat die Pflegeperson die 
Rechte und Pflichten eines Pflegers.  
Kommentar: Zu Abs. 3: Anhörung des Jugendamts gem. § 49a Abs. 1 Nr. 3 FGG. 
 
 
§ 1632    Herausgabe des Kindes; Bestimmung des Umgangs, Verbleibensanordnung bei   
                Familienpflege  
 
(1) Die Personensorge umfasst das Recht, die Herausgabe des Kindes von jedem zu 
verlangen, der es den Eltern oder einem Elternteil widerrechtlich vorenthält.  
(2) Die Personensorge umfasst ferner das Recht, den Umgang des Kindes auch mit Wirkung 
für und gegen Dritte zu bestimmen.  
(3) Über Streitigkeiten, die eine Angelegenheit nach Absatz 1 oder 2 betreffen, entscheidet 
das Familiengericht auf Antrag eines Elternteils.  
(4) Lebt das Kind seit längerer Zeit in Familienpflege und wollen die Eltern das Kind von der 
Pflegeperson wegnehmen, so kann das Familiengericht von Amts wegen oder auf Antrag der 
Pflegeperson anordnen, dass das Kind bei der Pflegeperson verbleibt, wenn und solange das 
Kindeswohl durch die Wegnahme gefährdet würde.  
Kommentar: Anhörung des Jugendamts gem. § 49a  Abs. 1 Nr. 6 FGG. 
 
 
§ 1666    Gerichtliche Maßnahmen bei Gefährdung des Kindeswohls 
 
(1) Wird das körperliche, geistige oder seelische Wohl des Kindes oder sein Vermögen 
gefährdet und sind die Eltern nicht gewillt oder nicht in der Lage, die Gefahr abzuwenden, so 
hat das Familiengericht die Maßnahmen zu treffen, die zur Abwendung der Gefahr 
erforderlich sind.  
(2) In der Regel ist anzunehmen, dass das Vermögen des Kindes gefährdet ist, wenn der 
Inhaber der Vermögenssorge seine Unterhaltspflicht gegenüber dem Kind oder seine mit der 
Vermögenssorge verbundenen Pflichten verletzt oder Anordnungen des Gerichts, die sich auf 
die Vermögenssorge beziehen, nicht befolgt.  
(3) Zu den gerichtlichen Maßnahmen nach Absatz 1 gehören insbesondere 
1. Gebote, öffentliche Hilfen wie zum Beispiel Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe und 
der Gesundheitsfürsorge in Anspruch zu nehmen, 
2. Gebote, für die Einhaltung der Schulpflicht zu sorgen, 
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3. Verbote, vorübergehend oder auf unbestimmte Zeit die Familienwohnung oder eine andere 
Wohnung zu nutzen, sich in einem bestimmten Umkreis der Wohnung aufzuhalten oder zu 
bestimmende andere Orte aufzusuchen, an denen sich das Kind regelmäßig aufhält, 
4. Verbote, Verbindung zum Kind aufzunehmen oder ein Zusammentreffen mit dem Kind 
herbeizuführen, 
5. die Ersetzung von Erklärungen des Inhabers der elterlichen Sorge, 
6.  die teilweise oder vollständige Entziehung der elterlichen Sorge. 
(4) In Angelegenheiten der Personensorge kann das Gericht auch Maßnahmen mit Wirkung 
gegen einen Dritten treffen.  
Kommentar: Anhörung des Jugendamts gem. § 49a Abs. 1 Nr. 8 FGG. 
 
 
§ 1666a    Grundsatz der Verhältnismäßigkeit; Vorrang öffentlicher Hilfen 
 
(1) Maßnahmen, mit denen eine Trennung des Kindes von der elterlichen Familie verbunden 
ist, sind nur zulässig, wenn der Gefahr nicht auf andere Weise, auch nicht durch öffentliche 
Hilfen, begegnet werden kann. Dies gilt auch, wenn einem Elternteil vorübergehend oder auf 
unbestimmte Zeit die Nutzung der Familienwohnung untersagt werden soll. Wird einem 
Elternteil oder einem Dritten die Nutzung der vom Kind mitbewohnten oder einer anderen 
Wohnung untersagt, ist bei der Bemessung der Dauer der Maßnahme auch zu 
berücksichtigen, ob diesem das Eigentum, das Erbbaurecht oder der Nießbrauch an dem 
Grundstück zusteht, auf dem sich die Wohnung befindet; Entsprechendes gilt für das 
Wohnungseigentum, das Dauerwohnrecht, das dingliche Wohnrecht oder wenn der Elternteil 
oder Dritte Mieter der Wohnung ist.  
(2) Die gesamte Personensorge darf nur entzogen werden, wenn andere Maßnahmen erfolglos 
geblieben sind oder wenn anzunehmen ist, dass sie zur Abwendung der Gefahr nicht 
ausreichen.  
 
 
§ 1684    Umgang des Kindes mit den Eltern 
 
(1) Das Kind hat das Recht auf Umgang mit jedem Elternteil; jeder Elternteil ist zum Umgang 
mit dem Kind verpflichtet und berechtigt.  
(2) Die Eltern haben alles zu unterlassen, was das Verhältnis des Kindes zum jeweils anderen 
Elternteil beeinträchtigt oder die Erziehung erschwert. Entsprechendes gilt, wenn sich das 
Kind in der Obhut einer anderen Person befindet.  
(3) Das Familiengericht kann über den Umfang des Umgangsrechts entscheiden und seine 
Ausübung, auch gegenüber Dritten, näher regeln. Es kann die Beteiligten durch Anordnungen 
zur Erfüllung der in Absatz 2 geregelten Pflicht anhalten.  
(4) Das Familiengericht kann das Umgangsrecht oder den Vollzug früherer Entscheidungen 
über das Umgangsrecht einschränken oder ausschließen, soweit dies zum Wohl des Kindes 
erforderlich ist. Eine Entscheidung, die das Umgangsrecht oder seinen Vollzug für längere 
Zeit oder auf Dauer einschränkt oder ausschließt, kann nur ergehen, wenn andernfalls das 
Wohl des Kindes gefährdet wäre. Das Familiengericht kann insbesondere anordnen, dass der 
Umgang nur stattfinden darf, wenn ein mitwirkungsbereiter Dritter anwesend ist. Dritter kann 
auch ein Träger der Jugendhilfe oder ein Verein sein; dieser bestimmt dann jeweils, welche 
Einzelperson die Aufgabe wahrnimmt. 
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§ 1685    Umgang des Kindes mit anderen Bezugspersonen 
 
(1) Großeltern und Geschwister haben ein Recht auf Umgang mit dem Kind, wenn dieser dem 
Wohl des Kindes dient.  
(2) Gleiches gilt für enge Bezugspersonen des Kindes, wenn diese für das Kind tatsächliche 
Verantwortung tragen oder getragen haben (sozial-familiäre Beziehung). Eine Übernahme 
tatsächlicher Verantwortung ist in der Regel anzunehmen, wenn die Person mit dem Kind 
längere Zeit in häuslicher Gemeinschaft zusammengelebt hat. 
(3) § 1684 Abs. 2 bis 4 gilt entsprechend. 
 
 
§ 1687    Ausübung der gemeinsamen Sorge bei Getrenntleben 
 
(1) Leben Eltern, denen die elterliche Sorge gemeinsam zusteht, nicht nur vorübergehend 
getrennt, so ist bei Entscheidungen in Angelegenheiten, deren Regelung für das Kind von 
erheblicher Bedeutung ist, ihr gegenseitiges Einvernehmen erforderlich. Der Elternteil, bei 
dem sich das Kind mit Einwilligung des anderen Elternteils oder auf Grund einer 
gerichtlichen Entscheidung gewöhnlich aufhält, hat die Befugnis zur alleinigen Entscheidung 
in Angelegenheiten des täglichen Lebens. Entscheidungen in Angelegenheiten des täglichen 
Lebens sind in der Regel solche, die häufig vorkommen und die keine schwer abzuändernden 
Auswirkungen auf die Entwicklung des Kindes haben. Solange sich das Kind mit 
Einwilligung dieses Elternteils oder auf Grund einer gerichtlichen Entscheidung bei dem 
anderen Elternteil aufhält, hat dieser die Befugnis zur alleinigen Entscheidung in 
Angelegenheiten der tatsächlichen Betreuung. § 1629 Abs. 1 Satz 4 und § 1684 Abs. 2 Satz 1 
gelten entsprechend.  
(2) Das Familiengericht kann die Befugnisse nach Absatz 1 Satz 2 und 4 einschränken oder 
ausschließen, wenn dies zum Wohl des Kindes erforderlich ist. 
 
 
§ 1687a    Entscheidungsbefugnisse des nicht sorgeberechtigten Elternteils 
 
Für jeden Elternteil, der nicht Inhaber der elterlichen Sorge ist und bei dem sich das Kind mit 
Einwilligung des anderen Elternteils oder eines sonstigen Inhabers der Sorge oder auf Grund 
einer gerichtlichen Entscheidung aufhält, gilt § 1687 Abs. 1 Satz 4 und 5 und Abs. 2 
entsprechend. 
 
 
§ 1688    Entscheidungsbefugnisse der Pflegepersonen 
 
(1) Lebt ein Kind für längere Zeit in Familienpflege, so ist die Pflegeperson berechtigt, in 
Angelegenheiten des täglichen Lebens zu entscheiden sowie den Inhaber der elterlichen Sorge 
in solchen Angelegenheiten zu vertreten. Sie ist befugt, den Arbeitsverdienst des Kindes zu 
verwalten sowie Unterhalts-, Versicherungs-, Versorgungs- und sonstige Sozialleistungen für 
das Kind geltend zu machen und zu verwalten. § 1629 Abs. 1 Satz 4 gilt entsprechend.  
(2) Der Pflegeperson steht eine Person gleich, die im Rahmen der Hilfe nach den §§ 34, 35 
und 35a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 und 4 des Achten Buches Sozialgesetzbuch die Erziehung und 
Betreuung eines Kindes übernommen hat.  
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, wenn der Inhaber der elterlichen Sorge etwas anderes 
erklärt. Das Familiengericht kann die Befugnisse nach den Absätzen 1 und 2 einschränken 
oder ausschließen, wenn dies zum Wohl des Kindes erforderlich ist.  
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(4) Für eine Person, bei der sich das Kind auf Grund einer gerichtlichen Entscheidung nach    
§ 1632 Abs. 4 oder § 1682 aufhält, gelten die Absätze 1 und 3 mit der Maßgabe, dass die 
genannten Befugnisse nur das Familiengericht einschränken oder ausschließen kann. 
 
 
§ 1744    Probezeit 
 
Die Annahme soll in der Regel erst ausgesprochen werden, wenn der Annehmende das Kind 
eine angemessene Zeit in Pflege gehabt hat. 
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Auszüge aus dem Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit (FGG) 
 
 
§ 49 Anhörung des Jugendamts durch das Vormundschaftsgericht 
 
(1) Das Vormundschaftsgericht hört das Jugendamt vor einer Entscheidung nach folgenden 
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs:  
1.  Annahme als Kind (§ 1741), sofern das Jugendamt nicht eine gutachtliche Äußerung nach    
     § 56d abgegeben hat,  
2.  Ersetzung der Einwilligung eines Elternteils in die Annahme als Kind (§ 1748),  
3.  Aufhebung des Annahmeverhältnisses (§§ 1760 und 1763),  
4.  Rückübertragung der elterlichen Sorge (§ 1751 Abs. 3, § 1764 Abs. 4).  
(2) In den Fällen des § 11 Abs. 1 Nr. 2 und 3 des Adoptionsvermittlungsgesetzes hört das 
Vormundschaftsgericht vor dem Ausspruch der Annahme außerdem die zentrale 
Adoptionsstelle des Landesjugendamts, die nach § 11 Abs. 2 des 
Adoptionsvermittlungsgesetzes beteiligt worden ist. Ist eine zentrale Adoptionsstelle nicht 
beteiligt worden, so tritt an seine Stelle das Landesjugendamt, in dessen Bereich das 
Jugendamt liegt, das nach Absatz 1 Gelegenheit zur Äußerung erhält oder das eine 
gutachtliche Äußerung nach § 56d abgegeben hat.  
(3) Dem Jugendamt und dem Landesjugendamt sind alle Entscheidungen des Gerichts 
bekannt zu machen, zu denen sie nach dieser Vorschrift zu hören waren.  
(4) Bei Gefahr im Verzuge kann das Vormundschaftsgericht einstweilige Anordnungen schon 
vor Anhörung des Jugendamts treffen. Die Anhörung ist unverzüglich nachzuholen. 
 
 
§ 49a Anhörung des Jugendamts durch das Familiengericht 
 
(1) Das Familiengericht hört das Jugendamt vor einer Entscheidung nach folgenden 
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs:  
1.    Befreiung vom Erfordernis der Volljährigkeit (§ 1303 Abs. 2),  
2.  Ersetzung der Zustimmung zur Bestätigung der Ehe (§ 1315 Abs. 1 Satz 3 zweiter   
       Halbsatz),  
3.  Übertragung von Angelegenheiten der elterlichen Sorge auf die Pflegeperson (§ 1630   
       Abs. 3),  
4.    Unterstützung der Eltern bei der Ausübung der Personensorge (§ 1631 Abs. 3),  
5.    Unterbringung, die mit Freiheitsentziehung verbunden ist (§§ 1631b, 1800, 1915),  
6.   Herausgabe des Kindes, Wegnahme von der Pflegeperson (§ 1632 Abs. 1, 4) oder von  
       dem Ehegatten oder Umgangsberechtigten (§ 1682),  
7.    Umgang mit dem Kind (§ 1632 Abs. 2, §§ 1684, 1685),  
8.    Gefährdung des Kindeswohls (§ 1666),  
9.   Sorge bei Getrenntleben der Eltern (§§ 1671, 1672 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs,  
       Artikel 224 § 2 Abs. 3 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch), 
10.  Ruhen der elterlichen Sorge (§ 1678 Abs. 2),  
11.  elterliche Sorge nach Tod eines Elternteils (§ 1680 Abs. 2, § 1681),  
12.  elterliche Sorge nach Entziehung (§ 1680 Abs. 3).  
(2) Das Familiengericht soll das Jugendamt in Verfahren über die Überlassung der 
Ehewohnung (§ 1361b des Bürgerlichen Gesetzbuchs) oder nach § 2 des Gewalt-
schutzgesetzes vor einer ablehnenden Entscheidung anhören, wenn Kinder im Haushalt der 
Beteiligten leben. 
(3) § 49 Abs. 3 und 4 gilt entsprechend. 
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§ 50 Pflegerbestellung 
 
(1) Das Gericht kann dem minderjährigen Kind einen Pfleger für ein seine Person 
betreffendes Verfahren bestellen, soweit dies zur Wahrnehmung seiner Interessen erforderlich 
ist.  
(2) Die Bestellung ist in der Regel erforderlich, wenn  
     1.  das Interesse des Kindes zu dem seiner gesetzlichen Vertreter in erheblichem Gegensatz   
          steht,  
     2.  Gegenstand des Verfahrens Maßnahmen wegen Gefährdung des Kindeswohls sind, mit  
           denen die Trennung des Kindes von seiner Familie oder die Entziehung der gesamten   
           Personensorge verbunden ist (§§ 1666, 1666a des Bürgerlichen Gesetzbuchs), oder  
      3. Gegenstand des Verfahrens die Wegnahme des Kindes von der Pflegeperson (§ 1632  
           Abs. 4 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) oder von dem Ehegatten, dem Lebenspartner  
           oder Umgangsberechtigten (§ 1682 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) ist.  
Sieht das Gericht in diesen Fällen von der Bestellung eines Pflegers für das Verfahren ab, so 
ist dies in der Entscheidung zu begründen, die die Person des Kindes betrifft.  
(3) Die Bestellung soll unterbleiben oder aufgehoben werden, wenn die Interessen des Kindes 
von einem Rechtsanwalt oder einem anderen geeigneten Verfahrensbevollmächtigten 
angemessen vertreten werden.  
(4) Die Bestellung endet, sofern sie nicht vorher aufgehoben wird,  
     1.  mit der Rechtskraft der das Verfahren abschließenden Entscheidung oder  
     2.  mit dem sonstigen Abschluß des Verfahrens.  
(5) Der Ersatz von Aufwendungen und die Vergütung des Pflegers bestimmen sich 
entsprechend § 67a. 
 
 
 
§ 50a Anhörung der Eltern 
 
(1) Das Gericht hört in einem Verfahren, das die Personen- oder Vermögenssorge für ein 
Kind betrifft, die Eltern an. In Angelegenheiten der Personensorge soll das Gericht die Eltern 
in der Regel persönlich anhören. In den Fällen der §§ 1666 und 1666a des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs sind die Eltern stets persönlich anzuhören, um mit ihnen zu klären, wie die 
Gefährdung des Kindeswohls abgewendet werden kann.  
(2) Einen Elternteil, dem die Sorge nicht zusteht, hört das Gericht an, es sei denn, dass von 
der Anhörung eine Aufklärung nicht erwartet werden kann.  
(3) Das Gericht darf von der Anhörung nur aus schwerwiegenden Gründen absehen. 
Unterbleibt die Anhörung allein wegen Gefahr im Verzuge, so ist sie unverzüglich 
nachzuholen.  
(4) Die Absätze 2 und 3 gelten für die Eltern des Mündels entsprechend. 
 
 
 
§ 50b Anhörung des Kindes 
 
(1) Das Gericht hört in einem Verfahren, das die Personen- oder Vermögenssorge betrifft, das 
Kind persönlich an, wenn die Neigungen, Bindungen oder der Wille des Kindes für die 
Entscheidung von Bedeutung sind oder wenn es zur Feststellung des Sachverhalts angezeigt 
erscheint, dass sich das Gericht von dem Kind einen unmittelbaren Eindruck verschafft.  
(2) Hat ein Kind das vierzehnte Lebensjahr vollendet und ist es nicht geschäftsunfähig, so hört 
das Gericht in einem Verfahren, das die Personensorge betrifft, das Kind stets persönlich an. 
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In vermögensrechtlichen Angelegenheiten soll das Kind persönlich angehört werden, wenn 
dies nach der Art der Angelegenheit angezeigt erscheint. Bei der Anhörung soll das Kind, 
soweit nicht Nachteile für seine Entwicklung oder Erziehung zu befürchten sind, über den 
Gegenstand und möglichen Ausgang des Verfahrens in geeigneter Weise unterrichtet werden; 
ihm ist Gelegenheit zur Äußerung zu geben.  
(3) In den Fällen des Absatzes 1 und des Absatzes 2 Satz 1 darf das Gericht von der 
Anhörung nur aus schwerwiegenden Gründen absehen. Unterbleibt die Anhörung allein 
wegen Gefahr im Verzug, so ist sie unverzüglich nachzuholen.  
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten für Mündel entsprechend. 
 
 
 

§ 50c Anhörung der Pflegeperson 
 
Lebt ein Kind seit längerer Zeit in Familienpflege, so hört das Gericht in allen die Person des 
Kindes betreffenden Angelegenheiten auch die Pflegeperson an, es sei denn, dass davon eine 
Aufklärung nicht erwartet werden kann. Satz 1 gilt entsprechend, wenn das Kind auf Grund 
einer Entscheidung nach § 1682 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bei dem dort genannten 
Ehegatten oder Umgangsberechtigten lebt. 
 
 

 
§ 50d Einstweilige Anordnung bei Herausgabe des Kindes 
 
Ordnet das Gericht die Herausgabe eines Kindes an, so kann es die Herausgabe der zum 
persönlichen Gebrauch des Kindes bestimmten Sachen durch einstweilige Anordnung regeln. 
 
 

 
§ 52 Hinwirken auf Einvernehmen. Aussetzung 
 
(1) In einem die Person eines Kindes betreffenden Verfahren soll das Gericht so früh wie 
möglich und in jeder Lage des Verfahrens auf ein Einvernehmen der Beteiligten hinwirken. 
Es soll die Beteiligten so früh wie möglich anhören und auf bestehende Möglichkeiten der 
Beratung durch die Beratungsstellen und -dienste der Träger der Jugendhilfe insbesondere zur 
Entwicklung eines einvernehmlichen Konzepts für die Wahrnehmung der elterlichen Sorge 
und der elterlichen Verantwortung hinweisen.  
(2) Soweit dies nicht zu einer für das Kindeswohl nachteiligen Verzögerung führt, soll das 
Gericht das Verfahren aussetzen, wenn  
     1. die Beteiligten bereit sind, außergerichtliche Beratung in Anspruch zu nehmen, oder  
     2. nach freier Überzeugung des Gerichts Aussicht auf ein Einvernehmen der Beteiligten  
         besteht; in diesem Fall soll das Gericht den Beteiligten nahelegen, eine außergerichtliche   
         Beratung in Anspruch zu nehmen.  
(3) Im Fall des Absatzes 2 kann das Gericht eine einstweilige Anordnung über den 
Verfahrensgegenstand von Amts wegen erlassen. 
 
 
§ 52a Vermittlung 
 
(1) Macht ein Elternteil geltend, dass der andere Elternteil die Durchführung einer 
gerichtlichen Verfügung über den Umgang mit dem gemeinschaftlichen Kind vereitelt oder 
erschwert, so vermittelt das Familiengericht auf Antrag eines Elternteils zwischen den Eltern. 
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Das Gericht kann die Vermittlung ablehnen, wenn bereits ein Vermittlungsverfahren oder 
eine anschließende außergerichtliche Beratung erfolglos geblieben ist.  
(2) Das Gericht hat die Eltern alsbald zu einem Vermittlungstermin zu laden. Zu diesem 
Termin soll das Gericht das persönliche Erscheinen der Eltern anordnen. In der Ladung weist 
das Gericht auf die möglichen Rechtsfolgen eines erfolglosen Vermittlungsverfahrens nach 
Absatz 5 hin. In geeigneten Fällen bittet das Gericht das Jugendamt um Teilnahme an dem 
Termin.  
(3) In dem Termin erörtert das Gericht mit den Eltern, welche Folgen das Unterbleiben des 
Umgangs für das Wohl des Kindes haben kann. Es weist auf die Rechtsfolgen hin, die sich 
aus einer Vereitelung oder Erschwerung des Umgangs ergeben können, insbesondere auf die 
Möglichkeiten der Durchsetzung mit Zwangsmitteln nach § 33 oder der Einschränkung und 
des Entzugs der Sorge unter den Voraussetzungen der §§ 1666, 1671 und 1696 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs. Es weist die Eltern auf die bestehenden Möglichkeiten der 
Beratung durch die Beratungsstellen und -dienste der Träger der Jugendhilfe hin.  
(4) Das Gericht soll darauf hinwirken, dass die Eltern Einvernehmen über die Ausübung des 
Umgangs erzielen. Das Ergebnis der Vermittlung ist im Protokoll festzuhalten. Soweit die 
Eltern Einvernehmen über eine von der gerichtlichen Verfügung abweichende Regelung des 
Umgangs erzielen und diese dem Wohl des Kindes nicht widerspricht, ist die 
Umgangsregelung als Vergleich zu protokollieren; dieser tritt an die Stelle der bisherigen 
gerichtlichen Verfügung. Wird ein Einvernehmen nicht erzielt, sind die Streitpunkte im 
Protokoll festzuhalten.  
(5) Wird weder eine einvernehmliche Regelung des Umgangs noch Einvernehmen über eine 
nachfolgende Inanspruchnahme außergerichtlicher Beratung erreicht oder erscheint 
mindestens ein Elternteil in dem Vermittlungstermin nicht, so stellt das Gericht durch nicht 
anfechtbaren Beschluß fest, dass das Vermittlungsverfahren erfolglos geblieben ist. In diesem 
Fall prüft das Gericht, ob Zwangsmittel ergriffen, Änderungen der Umgangsregelung 
vorgenommen oder Maßnahmen in bezug auf die Sorge ergriffen werden sollen. Wird ein 
entsprechendes Verfahren von Amts wegen oder auf einen binnen eines Monats gestellten 
Antrag eines Elternteils eingeleitet, so werden die Kosten des Vermittlungsverfahrens als Teil 
der Kosten des anschließenden Verfahrens behandelt. 
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Auszüge aus dem Gesetz zur Ausführung der Sozialgesetze (AGSG) 
 
 

Vorschriften für den Bereich des Achten Buches Sozialgesetzbuch 
– Kinder- und Jugendhilfe – 

und für weitere Regelungen des Kinder- und Jugendhilferechts 
 

Abschnitt 3 
Schutz von Kindern und Jugendlichen in Familienpflege 

 
 
 

Unterabschnitt 1 
Pflegeerlaubnis und Aufsicht 

 
 
 

Art. 34 
Pflegeerlaubnis 

 
(1) 1Die Pflegeerlaubnis nach § 44 Abs. 1 SGB VIII ist schriftlich oder zur Niederschrift beim 
Jugendamt zu beantragen. 2Sie ist schriftlich zu erteilen und gilt nur für die in ihr 
bezeichneten Kinder und Jugendlichen. 
 
(2) 1Die Pflegeerlaubnis soll bei gleich geeigneten Personen vorzugsweise Eheleuten, sie kann 
auch Einzelpersonen erteilt werden. 2Der Altersunterschied zwischen Pflegepersonen und 
dem Kind oder Jugendlichen soll einem Eltern-Kind-Verhältnis entsprechen. 
 
 
 

Art. 35 
Versagungsgründe 

 
1Die Pflegeerlaubnis nach § 44 Abs. 1 SGB VIII ist zu versagen, wenn das Wohl des Kindes 
oder des bzw. der Jugendlichen in der Pflegestelle nicht gewährleistet ist. 2Sie ist 
insbesondere zu versagen, wenn 
 
1. eine Pflegeperson nicht über ausreichende erzieherische Fähigkeiten verfügt, die dem 

Entwicklungsstand und den jeweiligen erzieherischen Bedürfnissen des Kindes oder 
Jugendlichen gerecht werden, 

 
2. die Aufnahme des Pflegekindes nicht mit dem Wohl aller in der Familie einer 

Pflegeperson lebender Kinder und Jugendlicher vereinbar oder eine Pflegeperson mit der 
Betreuung eines weiteren Kindes oder eines bzw. einer Jugendlichen überfordert ist; 
davon ist in der Regel auszugehen, wenn sich bereits drei Pflegekinder in der Pflegestelle 
befinden, 

 
3. eine Pflegeperson nicht die Gewähr dafür bietet, dass die von den Personen-

sorgeberechtigten bestimmte Grundrichtung der Erziehung einschließlich der religiösen 
oder weltanschaulichen Erziehung beachtet wird, 
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4. Anhaltspunkte bestehen, dass eine Pflegeperson oder eine in ihrem Haushalt lebende 
Person das sittliche Wohl des Kindes oder des bzw. der Jugendlichen gefährden könnte, 

 
5. die wirtschaftlichen Verhältnisse einer Pflegeperson und ihre Haushaltsführung 

offensichtlich nicht geordnet sind, 
 
6. eine Pflegeperson oder die in ihrem Haushalt lebenden Personen an einer Krankheit 

leiden, die das Wohl des Kindes oder des bzw. der Jugendlichen nicht nur unerheblich 
gefährdet, oder 

 
7. nicht ausreichender Wohnraum für die Kinder oder Jugendlichen und die im Haushalt 

lebenden Personen vorhanden ist. 
 
 
 

Art. 36 
Rücknahme, Widerruf, Erlöschen der Pflegeerlaubnis 

 
(1) 1Die Pflegeerlaubnis ist zurückzunehmen oder zu widerrufen, wenn sich herausstellt, dass 
bei ihrer Erteilung einer der Versagungsgründe des Art. 35 vorgelegen hat oder nunmehr 
vorliegt oder in sonstiger Weise das Wohl des Kindes oder des bzw. der Jugendlichen 
gefährdet ist, und die Pflegeperson nicht bereit oder in der Lage ist, die Gefährdung 
abzuwenden. 2Vor der Rücknahme oder dem Widerruf ist zu prüfen, ob durch geeignete 
Hilfen das Weiterbestehen des Pflegeverhältnisses sichergestellt werden kann. 
 
(2) Die Pflegeerlaubnis erlischt, wenn 
 
1. das Pflegeverhältnis mit  Einverständnis der Pflegeperson gelöst wird und das Kind oder 

der bzw. die Jugendliche die Pflegestelle verlässt, 
 
2. das Kind oder der bzw. die Jugendliche in berechtigter Ausübung des Aufenthalts-

bestimmungsrechts auf Dauer oder nach § 42 Abs. 1 SGB VIII oder auf richterliche 
Anordnung aus der Pflegestelle herausgenommen wird, oder 

 
3. das Kind oder der bzw. die Jugendliche länger als sechs Monate ununterbrochen nicht in 

der Pflegestelle gelebt hat. 
 
 
 

Art. 37 
Mitteilungspflicht  

 
(1) Eine Pflegeperson, die der Erlaubnis nach § 44 Abs. 1 SGB VIII bedarf, ist insbesondere 
verpflichtet, dem für den gewöhnlichen Aufenthalt der Pflegeperson zuständigen Jugendamt 
jeden Wohnungswechsel sowie das Auftreten ansteckender oder sonstiger Krankheiten, die 
das Wohl des Kindes oder Jugendlichen nicht nur unerheblich gefährden können, unver-
züglich mitzuteilen. 
 
(2) 1Ist einer verheirateten Pflegeperson die Pflegeerlaubnis erteilt, hat sie dem Jugendamt 
unverzüglich mitzuteilen, wenn ein Ehepartner oder eine Ehepartnerin Klage auf Scheidung, 
Aufhebung oder Nichtigerklärung der Ehe erhebt. 2Stirbt ein Ehepartner oder eine 
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Ehepartnerin, so hat der überlebende Ehegatte oder die überlebende Ehegattin dies dem 
Jugendamt unverzüglich mitzuteilen. 
 
(3) 1Abs. 1 und 2 gelten auch für erlaubnisfreie Pflegeverhältnisse, wenn Hilfe zur Erziehung 
nach § 32 Satz 2 oder § 33 oder Eingliederungshilfe nach § 35a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 SGB VIII 
geleistet wird. 2Die Mitteilung ist in diesen Fällen gegenüber dem für die Leistungs-
gewährung zuständigen Jugendamt abzugeben. 3Hat auf Grund einer Vereinbarung mit dem 
zuständigen Jugendamt ein anerkannter Träger der freien Jugendhilfe eine Tagespflegestelle 
vermittelt (§ 23 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII), so ist die Mitteilung abweichend von Satz 2 
gegenüber diesem Träger der freien Jugendhilfe abzugehen. 4Ergeben sich auf Grund der 
Mitteilung Anhaltspunkte für eine Gefährdung des Wohls des in der Tagespflegestelle 
betreuten Kindes, die vom anerkannten Träger der freien Jugendhilfe nicht abgewendet 
werden kann, so hat dieser das Jugendamt unverzüglich zu unterrichten. 
 
 
 

Art. 38 
Rechte des Jugendamts 

 
(1) 1Eine Pflegeperson, die der Erlaubnis nach § 44 Abs. 1 SGB VIII bedarf, hat den 
Bediensteten des Jugendamts auf Verlangen Auskunft über die Pflegestelle und das Kind oder 
den Jugendlichen bzw. die Jugendliche zu erteilen. 2Den Bediensteten des Jugendamts ist zu 
gestatten, Verbindung mit dem Kind oder dem bzw. der Jugendlichen aufzunehmen und die 
Räume, die seinem oder ihrem Aufenthalt dienen, zu betreten. 3Die Sätze 1 und 2 gelten 
entsprechend für Pflegeverhältnisse, in denen Hilfe zur Erziehung nach § 32 Satz 2 oder § 33 
oder Eingliederungshilfe nach § 35a Abs. 2  Nr. 3 SGB VIII geleistet wird. 4Das Grundrecht 
der Unverletzlichkeit der Wohnung (Art. 13 Abs. 1 des Grundgesetzes, Art. 106 Abs. 3 der 
Verfassung) wird insoweit eingeschränkt. 
 
(2) Die Bediensteten des Jugendamts oder seine Beauftragten haben beim Betreten der 
Wohnung der Pflegeperson ihren Dienstausweis oder einen vom Jugendamt ausgestellten 
Ausweis auf Verlangen vorzuzeigen. 
 
 
 

Art. 39 
Untersagung der Pflegestellenvermittlung 

 
Das Jugendamt hat ungeeigneten Personen und Vereinigungen die Vermittlung von 
Pflegestellen zu untersagen. 
 
 
 

Art. 40 
Untersagung der Pflegetätigkeit 

 
1Das Jugendamt kann einer ungeeigneten Person, die nach § 43 Abs. 1 SGB VIII oder § 44 
Abs. 1 Satz 2 SGB VIII keiner Erlaubnis bedarf, untersagen, ein Kind oder einen 
Jugendlichen bzw. eine Jugendliche in ihrer Familie regelmäßig zu betreuen oder ihm oder ihr 
Unterkunft zu gewähren. 2Das gleiche gilt, wenn eine Pflegeerlaubnis wegen eines 
Versagungsgrundes nach Art. 35 verweigert werden müsste. 
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Unterabschnitt 2 
Pflegevereinbarung 

 
 

Art. 41 
Pflegevereinbarung 

 
(1) Bei der Erfüllung seiner Beratungspflichten nach § 37 Abs. 2 SGB VIII soll das 
Jugendamt darauf hinwirken, dass zwischen den Personensorgeberechtigten und der 
Pflegeperson eine vertragliche Vereinbarung über die Ausgestaltung des Pflegeverhältnisses 
abgeschlossen wird (Pflegevereinbarung). 
 
(2) 1Wird das Pflegeverhältnis im Rahmen von Hilfe zur Erziehung oder im Rahmen der 
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen nach den Vorschriften des 
Achten Buches Sozialgesetzbuch begründet, soll die Pflegevereinbarung insbesondere 
Regelungen enthalten über die voraussichtliche Dauer des Pflegeverhältnisses, über 
vereinbarte Besuchskontakte, über die Entgegennahme von Leistungen zum Unterhalt des 
Kindes oder des bzw. der Jugendlichen nach § 39 SGB VIII, über die Ausübung von Auf-
gaben der Personensorge durch die Pflegeperson und über die von den Personen-
sorgeberechtigten bestimmte Grundrichtung der Erziehung. 2Das Jugendamt hat die 
Personensorgeberechtigten und die Pflegeperson auf § 38 SGB VIII hinzuweisen. 
 
(3) 1Auf Verlangen soll das Jugendamt die Personensorgeberechtigten und die Pflegeperson 
auch beraten und beim Abschluss einer Pflegevereinbarung unterstützen, wenn ein 
Pflegeverhältnis weder im Rahmen von Hilfe zur Erziehung noch im Rahmen von 
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen begründet wird. 2Über die 
Regelungen  nach  Abs. 2 Satz 1  hinaus soll die Pflegevereinbarung Regelungen enthalten 
über die Sicherstellung des Lebensbedarfs des Kindes oder des bzw. der Jugendlichen 
während der Pflege, die Kosten der Erziehung und eventuell gesondert zu ersetzende 
Aufwendungen. 
 
 

 
 

Unterabschnitt 3 
Finanzielle Leistungen, Zuständigkeiten 

 
 
 

Art. 42 
Tagespflege 

 
(1) Als Vermittlung im Sinn des § 23 Abs. 1 SGB VIII gilt auch eine Vermittlung durch einen 
anerkannten Träger der freien Jugendhilfe, der auf Grund einer Vereinbarung mit dem Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe eine Stelle zur Vermittlung von Tagespflege eingerichtet hat. 
 
(2) Die Aufwendungen der Tagespflegeperson nach § 23 Abs. 1 und 2 SGB VIII 
einschließlich der Kosten der Erziehung sollen in einem monatlichen Pauschalbetrag ersetzt 
werden. 
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(3) Zuständige Behörden für die Festsetzung der Pauschalbeträge für Tagespflege sind die 
Jugendämter. 
 
(4) Die Staatsregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung Mindestsätze für die 
Pauschalbeträge nach Abs. 2 festzulegen; dabei können bei Bedarf örtliche Unterschiede be-
rücksichtigt werden. 
 
 
 

Art. 43 
Vollzeitpflege 

 
(1) Zuständige Behörden für die Festsetzung der Pauschalbeträge nach § 39 Abs. 5 Satz 1 und 
nach § 41 Abs. 2 in Verbindung mit § 39 Abs. 5 Satz 1 SGB VIII sind die Jugendämter. 
 
(2) Art. 42 Abs. 4 gilt entsprechend. 
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ÜBEREINKOMMEN ÜBER DIE RECHTE DES KINDES   

UN-Kinderrechtskonvention vom 20. November 1989 

(am 5. April 1992 für Deutschland in Kraft getreten; 
Bekanntmachung vom 10. Juli 1992 – BGBl. II S. 99) 

 

 
Auszüge aus der UN-Kinderrechtskonvention zum Thema  Kindeswohl:    
 
 

Artikel 3   [Wohl des Kindes] 

(1) Bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder privaten 
Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen 
getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist. 
 
(2) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, dem Kind unter Berücksichtigung der Rechte und Pflichten 
seiner Eltern, seines Vormunds oder anderer für das Kind gesetzlich verantwortlicher Personen den 
Schutz und die Fürsorge zu gewährleisten, die zu seinem Wohlergehen notwendig sind; zu diesem 
Zweck treffen sie alle geeigneten Gesetzgebungs- und Verwaltungsmaßnahmen. 
 
(3) Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass die für die Fürsorge für das Kind oder dessen Schutz 
verantwortlichen Institutionen, Dienste und Einrichtungen den von den zuständigen Behörden 
festgelegten Normen entsprechen, insbesondere im Bereich der Sicherheit und der Gesundheit sowie 
hinsichtlich der Zahl und der fachlichen Eignung des Personals und des Bestehens einer 
ausreichenden Aufsicht. 

 
Artikel 9   [Trennung von den Eltern; persönlicher Umgang] 

(1) Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass ein Kind nicht gegen den Willen seiner Eltern von diesen 
getrennt wird, es sei denn, dass die zuständigen Behörden in einer gerichtlich nachprüfbaren 
Entscheidung nach den anzuwendenden Rechtsvorschriften und Verfahren bestimmen, dass diese 
Trennung zum Wohl des Kindes notwendig ist. Eine solche Entscheidung kann im Einzelfall notwendig 
werden, wie etwa wenn das Kind durch die Eltern misshandelt oder vernachlässigt wird oder wenn bei 
getrennt lebenden Eltern eine Entscheidung über den Aufenthaltsort des Kindes zu treffen ist. 
 
(2) In Verfahren nach Absatz 1 ist allen Beteiligten Gelegenheit zu geben, am Verfahren teilzunehmen 
und ihre Meinung zu äußern. 
 
(3) Die Vertragsstaaten achten das Recht des Kindes, das von einem oder beiden Elternteilen 
getrennt ist, regelmäßige persönliche Beziehungen und unmittelbare Kontakte zu beiden Elternteilen 
zu pflegen, soweit dies nicht dem Wohl des Kindes widerspricht. 
 
(4) Ist die Trennung Folge einer von einem Vertragsstaat eingeleiteten Maßnahme, wie etwa einer 
Freiheitsentziehung, Freiheitsstrafe, Landesverweisung oder Abschiebung oder des Todes eines oder 
beider Elternteile oder des Kindes (auch eines Todes, der aus irgendeinem Grund eintritt, während 
der Betreffende sich in staatlichem Gewahrsam befindet), so erteilt der Vertragsstaat auf Antrag den 
Eltern, dem Kind oder gegebenenfalls einem anderen Familienangehörigen die wesentlichen 
Auskünfte über den Verbleib des oder der abwesenden Familienangehörigen, sofern dies nicht dem 
Wohl des Kindes abträglich wäre. Die Vertragsstaaten stellen ferner sicher, dass allein die Stellung 
eines solchen Antrags keine nachteiligen Folgen für den oder die Betroffenen hat. 
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Artikel 16   [Schutz der Privatsphäre und Ehre] 

(1) Kein Kind darf willkürlich oder rechtswidrigen Eingriffen in sein Privatleben, seine Familie, seine 
Wohnung oder seinen Schriftverkehr oder rechtswidrigen Beeinträchtigungen seiner Ehre und seines 
Rufes ausgesetzt werden. 

(2) Das Kind hat Anspruch auf rechtlichen Schutz gegen solche Eingriffe oder Beeinträchtigungen. 

Artikel 18   [Verantwortung für das Kindeswohl] 

(1) Die Vertragsstaaten bemühen sich nach besten Kräften, die Anerkennung des Grundsatzes 
sicherzustellen, dass beide Elternteile gemeinsam für die Erziehung und Entwicklung des Kindes 
verantwortlich sind. Für die Erziehung und Entwicklung des Kindes sind in erster Linie die Eltern oder 
gegebenenfalls der Vormund verantwortlich. Dabei ist das Wohl des Kindes ihr Grundanliegen. 
 
(2) Zur Gewährleistung und Förderung der in diesem Übereinkommen festgelegten Rechte 
unterstützen die Vertragsstaaten die Eltern und den Vormund in angemessener Weise bei der 
Erfüllung ihrer Aufgabe, das Kind zu erziehen, und sorgen für den Ausbau von Institutionen, 
Einrichtungen und Diensten für die Betreuung von Kindern. 
 
(3) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen, um sicherzustellen, dass Kinder 
berufstätiger Eltern das Recht haben, die für sie in Betracht kommenden Kinderbetreuungsdienste 
und -einrichtungen zu nutzen. 

 
Artikel 19   [Schutz vor Gewaltanwendung, Misshandl ung, Verwahrlosung] 

(1) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Gesetzgebungs-, Verwaltungs-, Sozial- und 
Bildungsmaßnahmen, um das Kind vor jeder Form körperlicher oder geistiger Gewaltanwendung, 
Schadenszufügung oder Misshandlung, vor Verwahrlosung oder Vernachlässigung, vor schlechter 
Behandlung oder Ausbeutung einschließlich des sexuellen Missbrauchs zu schützen, solange es sich 
in der Obhut der Eltern oder eines Elternteils, eines Vormunds oder anderen gesetzlichen Vertreters 
oder einer anderen Person befindet, die das Kind betreut. 
 
(2) Diese Schutzmaßnahmen sollen je nach den Gegebenheiten wirksame Verfahren zur Aufstellung 
von Sozialprogrammen enthalten, die dem Kind und denen, die es betreuen, die erforderliche 
Unterstützung gewähren und andere Formen der Vorbeugung vorsehen sowie Maßnahmen zur 
Aufdeckung, Meldung, Weiterverweisung, Untersuchung, Behandlung und Nachbetreuung in den in 
Absatz 1 beschriebenen Fällen schlechter Behandlung von Kindern und gegebenenfalls für das 
Einschreiten der Gerichte. 

 

Artikel 20   [Von der Familie getrennt lebende Kind er; Pflegefamilie; Adoption] 

(1) Ein Kind, das vorübergehend oder dauernd aus seiner familiären Umgebung herausgelöst wird 
oder dem der Verbleib in dieser Umgebung im eigenen Interesse nicht gestattet werden kann, hat 
Anspruch auf den besonderen Schutz und Beistand des Staates. 
 
(2) Die Vertragsstaaten stellen nach Maßgabe ihres innerstaatlichen Rechts andere Formen der 
Betreuung eines solchen Kindes sicher. 
 
(3) Als andere Form der Betreuung kommt unter anderem die Aufnahme in eine Pflegefamilie, die 
Kafala nach islamischem Recht, die Adoption oder, falls erforderlich, die Unterbringung in einer 
geeigneten Kinderbetreuungseinrichtung in Betracht. Bei der Wahl zwischen diesen Lösungen sind 
die erwünschte Kontinuität in der Erziehung des Kindes sowie die ethnische, religiöse, kulturelle und 
sprachliche Herkunft des Kindes gebührend zu berücksichtigen. 
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Verzeichnis der Pflegekindervermittlungsstellen in Bayern 
 
 
Die jeweils aktuellste Fassung der Adressen der bayerischen Jugendämter ist auf der 
Homepage des Bayerischen Landesjugendamts unter folgenden Links abrufbar: 
 
 
 
REGIERUNGSBEZIRK OBERBAYERN:  
 
http://www.blja.bayern.de/adressen/jugendaemter/oberbayern/index.html 

 
 
REGIERUNGSBEZIRK NIEDERBAYERN:  
 
http://www.blja.bayern.de/adressen/jugendaemter/niederbayern/index.html 

 
 
REGIERUNGSBEZIRK OBERPFALZ:  
 
http://www.blja.bayern.de/adressen/jugendaemter/oberpfalz/index.html 
 
 
REGIERUNGSBEZIRK OBERFRANKEN:  
 
http://www.blja.bayern.de/adressen/jugendaemter/oberfranken/index.html 
 
 
REGIERUNGSBEZIRK MITTELFRANKEN:  
 
http://www.blja.bayern.de/adressen/jugendaemter/mittelfranken/index.html 

 
 
REGIERUNGSBEZIRK UNTERFRANKEN:  
 
http://www.blja.bayern.de/adressen/jugendaemter/unterfranken/index.html 

 
 
REGIERUNGSBEZIRK SCHWABEN:  
 
http://www.blja.bayern.de/adressen/jugendaemter/schwaben/index.html 
 
 
 

Verzeichnis der Landesjugendämter 
 
 
Die jeweils aktuellste Fassung findet sich auf der Homepage des Bayerischen 
Landesjugendamts unter folgendem Link: 
 
http://www.blja.bayern.de/adressen/landesjugendaemter/index.html 
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Adressen von freien Trägern, Verbänden und Beratung sstellen 
 
 
 
 
Freie Träger: 
 
 
Deutscher Caritasverband 
Landesverband Bayern e. V. 
Lessingstr. 1 
80336 München 
 
Tel.: 089/54497-0 
Fax: 089/54497-187 
 
Email: info@caritas-bayern.de 
Internet: www.lvbayern.caritas.de/ 

 
Diakonisches Werk Bayern e. V. 
Landesverband der Inneren Mission 
Pirckheimerstr. 6 
90408 Nürnberg 
 
Tel.: 0911/9354-1 
Fax: 0911/9354-269 
 
Email: info@diakonie-bayern.de 
Internet: www.diakonie-bayern.de 
 

 
Katholische Jugendfürsorge 
der Erzdiözese München und Freising e. V. 
Adlzreiterstr. 22 
80337 München 
 
Tel.: 089/74647-0 
Fax: 089/74647-297 
 
Email:    info@kjf-muenchen.de 
Internet: www.kjf-muenchen.de 
 

 
Sozialdienst katholischer Frauen  
Landesstelle Bayern e. V. 
Bavariaring 48 
80336 München 
 
Tel.: 089/538860-0 
Fax: 089/538860-20 
 
Email:    info@skfbayern.de 
Internet: www.skfbayern.de 
 

 
Katholische Jugendfürsorge 
der Diözese Augsburg e. V. 
Schaezlerstr. 34 
86152 Augsburg 
 
Tel.: 0821/3100-0 
Fax: 0821/3100-111 
 
Email:    info@kjf-augsburg.de 
Internet: www.kjf-augsburg.de 
 

 
Sozialdienst katholischer Frauen e. V.  
Ortsverein Nürnberg-Fürth 
Leyher Str. 31 / 33 
90431 Nürnberg 
 
Tel.: 0911/31078-0 
Fax: 0911/31078-20 
 
Email:    info@skf-nuernberg.de 
Internet: www.skf-nuernberg.de 
 

 
Katholische Jugendfürsorge 
der Diözese Regensburg e. V.  
Orleanstr. 2a 
93055 Regensburg 
 
Tel.: 0941/79887-140 
Fax: 0941/79887-128 
 
Email:    kjf@kjf-regensburg.de 
Internet: www.kjf-regensburg.de 
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Pflegeelternzusammenschlüsse und Verbände: 
 

 
PFAD FÜR KINDER –  
Landesverband Bayern e. V. 
Steubstr. 6 
86551 Aichach 
 
Tel.: 08251/1050 
Fax: 08251/872408 
 
Email:    info@pfad-bayern.de 
Internet: www.pfad-bayern.de 
 
Auskunft über Ortsgruppen von Pflegeeltern  in 
Bayern direkt über den Landesverband oder über 
die Homepage. 

 
PFAD – Bundesverband der Pflege- und 
Adoptivfamilien e.V.  
Geisbergstraße 16 
10777 Berlin  

Tel:: 030/94879423 
Fax: 030/47985031  
 
Email:    info@pfad-bv.de  
Internet: www.pfad-bv.de 
 

 
Stiftung PFAD FÜR KINDER 
Luise Vogg 
Sonnwendstr. 7 
86551 Aichach 
 
Tel.: 08251/3982 
Fax: 08251/870 558 
 
Email:    kindern-eine-zukunft@online.de 
Internet: www.kindern-eine-zukunft.info 

 
Bundesverband behinderter Pflegekinder e. V. 
Kirchstraße 29 
26871 Papenburg 
 
Tel.: 04961/66 52 41 
Fax: 04961/66 66 21 
 
Email:    BV-Pflegekinder@gmx.de 
Internet: www.mittendrin-magazin.de 

 
Bundesarbeitsgemeinschaft für Kinder in Adoptiv- 
und Pflegefamilien e.V. (BAG KiAP) 
Preuschwitzer Str. 55d  
95445 Bayreuth 

Tel.: 0921/4609523 
Fax: 0921/4609474 

Internet: www.kiap.de / www.moses-online.de 

 
Stiftung zum Wohl des Pflegekindes 
Lupinenweg 33 
37603 Holzminden 
 
Tel.: 05531/5155 
Fax: 05531/6783  
 
Email:    Stiftung-Pflegekind@t-online.de  
Internet: www.stiftung-pflegekind.de 

 
Deutscher Kinderschutzbund 
Landesverband Bayern e. V. 
Goethestr. 17 
80336 München 
 
Tel.: 089/920089-0 
Fax: 089/920089-29 
 
 
Email:    info@kinderschutzbund-bayern.de 
Internet: www.kinderschutzbund-bayern.de 

 
Netzwerk Herkunftseltern 
Marlies Born 
Paulsborner Str. 18 
10709 Berlin 
 
Tel.: 030/31303127 
 
 
Email:    post@netzwerk-herkunftseltern.de 
Internet: www.netzwerk-herkunftseltern.de 

 
Verband Alleinerzieh. Mütter und Väter (VAMV) 
Landesverband Bayern e. V. 
Tumblingerstr. 24 
80337 München 
 
Tel.: 089/32212294 
Fax: 089/32212408 
 
Email:    info@vamv-bayern.de 
Internet: www.vamv-bayern.de 

 

Arbeitsgemeinschaft für Sozialberatung und 
Psychotherapie AGSP (GbR) 
Apoldaer Str. 2 
12249 Berlin 
 
Tel.: 030/7114368 
Fax: 030/7113768 
 
Internet: www.agsp.de 
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Beratungsstellen: 
 
 

Landesarbeitsgemeinschaft und Fachverband für Erziehungs-, Jugend- und  
Familienberatung in Bayern e. V. (LAG) 

Humboldtstr. 22 
91126 Schwabach 

Tel.: 09122/61203 
Fax: 09122/691171 

Email:    info@lag-bayern.de  
Internet: www.lag-bayern.de 

 
Deutsche Arbeitsgemeinschaft für  
Jugend- und Eheberatung e.V.   (DAJEB) 

Bundesgeschäftsstelle:  
Neumarkter Straße  84 c   
81673 München  

Tel.: 0 89/4361091 
Fax: 0 89/4311266  
 
Beratungsführer online : www.dajeb.de 

 
 

Bundeskonferenz für Erziehungsberatung e. V. 
Herrnstr. 53 
90763 Fürth 
 
Tel.: 0911/97714-0 
Fax: 0911/745497 
 
Email:    bke@bke.de 
Internet: www.bke.de                hier: –  Beratungsstellen-Suche  
                                                          –  Jugend-Onlineberatung  
                                                                 –  Eltern-Onlineberatung  
 
 

Verzeichnis der Erziehungsberatungsstellen in Bayer n auf der Hompage des Bayerischen 
Landesjugendamts: 

www.blja.bayern.de unter Einrichtungen Dienste / Erziehungsberatungsstellen 
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9.      Weitere Literaturhinweise  
  

Unter folgenden Links finden sich Literaturhinweise im Internet: 
 

� www.blja.bayern.de – Schriften.Service 
� www.pfad-bayern.de – Literatur 
� www.familien-fuer-kinder.de – Veröffentlichung/Broschüren – Verwandtenpflege 
� www.dji.de – Handbuch familiaere Bereitschaftsbetreuung 
� www.familienhandbuch.de – Pflegekinder und ihre Familien 
� www.moses-online.de 
� www2.uni-siegen.de/~wolf/wissarbeiten/Lit_Pflegekinder.pdf 
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